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WICHTIGER HINWEIS

Die Wahl ist öffentlich. Jeder darf zusehen. Der 
Wahlbetrieb darf aber nicht gestört werden.

Beachten Sie bitte das Merkblatt der 
Landeswahlleitung zur Wahlbeobachtung.
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VERBINDUNGSPERSONEN

AUFGABEN AM WAHLSONNTAG

Verbindungspersonen…

fungieren als Wahlleitung vor Ort,

üben das Hausrecht im Wahlgebäude aus, 

gewährleisten: keine Wahlwerbung vor und im 
Gebäude

und auch keine anderen Aktionen,

prüfen Vorbereitungen im Wahlgebäude,

begleiten und beraten die Wahlvorstände und

informieren Wahlleitung über Besonderheiten.
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ENTSPANNT BLEIBEN

Nie unter „Zugzwang“ fühlen oder drängen lassen,

aber stets freundlich um Geduld bitten.

Das Wahlbüro hilft. Einfach fragen!

Bei Problemen: Wahlbüro, Hausmeister.

Im Notfall Polizei (110)! 



BEGLEITEN UND BERATEN

Mindestbesetzung der Wahlvorstände und 

Pausenregelung beachten.

Ausfälle bitte nicht vor 9.00 Uhr melden, danke!

Anleitungen und Wahlverlauf mit Wahlvorständen 

durchsprechen. Ist alles klar?  
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WAHLBETEILIGUNGSERHEBUNG

In diesen Schulen wird die Wahlbeteiligung in 

regelmäßigen Abständen erhoben und telefonisch 

übermittelt (10, 12, 14, 16, 17.30 Uhr):

Albrecht-Dürer-Schule, Diesterwegschule, 

Feudenheimschule, Justus-von-Liebig-Schule 

(Vogelstang), Humboldtschule, Johannes-Kepler-Schule, 

Rheinauschule, Sandhofenschule, Schönauschule, 

Seckenheimschule, Uhlandschule, Waldhofschule, 

Waldschule
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WAHLBETEILIGUNGSERHEBUNG

In diesen Wahlbezirken findet eine repräsentative 

Wahlstatistik statt: 

031.22 (Ludwig-Frank-Gymnasium), 

071.12 (Johanna-Geissmar-Gymnasium), 

150.13 (Ev. Gemeindehaus-Feudenheim).

In diesen Bezirken MÜSSEN die Stimmzettel nach 

Geschlecht und Altersgruppen ausgehändigt werden.

Bitte informieren Sie die Wahlvorstände!
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AKTUELLES

Die Wahlurnen werden nicht versiegelt sondern 

verplombt. Die Plomben müssen durch beide 

Ösen gezogen werden und können später an der 

Sollbruchstelle einfach geöffnet werden.

Sie haben zwei Reserve-Plomben in ihren 

Unterlagen.
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AKTUELLES

Auszahlungen erfolgen per Überweisung

Die Überweisung erfolgt innerhalb von drei 

Wochen nach dem Wahltermin

Für Notfälle und für wenige Ausnahmen 

(Entschädigung Hausmeister) wird 

Verbindungspersonen dennoch ein kleiner Betrag 

zur Verfügung gestellt.
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AKTUELLES

Keine Fotos, Filme in der Kabine.

Anleitungen unter: www.mannheim.de/wahlteams
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AKTUELLES

Um eine Verletzung der Wahlfreiheit und des 

Wahlgeheimnisses zu vermeiden, sind private 

Foto- oder Videoaufnahmen während der 

Wahlhandlung zu unterbinden.

Im Rahmen der Medienberichterstattung sind 

Foto- und Filmaufnahmen zu ermöglichen, wenn 

alle anwesenden Personen einverstanden sind.
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AKTUELLES

Während der Auszählung sind Foto- und 

Filmaufnahmen durch beobachtende Dritte ohne 

Zustimmung der abgebildeten Personen nicht 

erlaubt. 

Das Wahlgeheimnis ist zu wahren. Aufnahmen 

von Wahlunterlagen (Wählerverzeichnis, 

Niederschrift, etc.) sind nicht erlaubt.
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AKTUELLES

Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, 

dass in den Räumen vorhandene Whiteboards 

und Smart-Boards nicht beschrieben werden 

dürfen.
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VOR DER WAHL - GILT NICHT FÜR BRIEFWAHL

Geld (versichert) gemäß Termin abholen.
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IHRE WAHLUNTERLAGEN

Berichtsbogen Wahltag 

Besetzungsliste Wahltag (vorläufig) 

Arbeitsanleitungen Wahlvorstand

Reserveplomben
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BERICHTSBOGEN WAHLTAG

Der Berichtsbogen:

dient als Check-Liste für Ihre Aufgaben,

enthält wichtige Telefonnummern,

ist Beleg der Entschädigung für 

Verbindungsperson + Hausmeister,

ist wichtig für die Wahldokumentation und

wird ausgewertet; bitte sorgfältig führen.
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Alle Dokumente und Informationen für Wahlhelfer unter 

www.mannheim.de/wahlteams

Fachbereich Demokratie und Strategie

Wahlbüro

Rathaus E 5

Tel.: 0621/293-9566

E-Mail: wahlbuero@mannheim.de

Internet: www.mannheim.de/wahlen


